
Öffentliche Bekanntmachung 
 

9. Änderung des Flächennutzungsplanes 2020 der 
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen-Hartheim am 

Rhein (Bebauungsplan Geranienweg) 
 

- Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB - 

 
Der Gemeinsame Ausschuss der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen – 
Hartheim am Rhein hat am 22.05.2019 in öffentlicher Sitzung beschlossen, für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Geranienweg“ den Flächennutzungsplan der 
vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen – Hartheim a.R. punktuell zu ändern. 
In gleicher Sitzung wurde der Vorentwurf dieser 9.punktuellen Änderung des 
Flächennutzungsplanes der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen - 
Hartheim gebilligt und beschlossen die Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs.1 BauGB durchzuführen.  
 
Der Geltungsbereich der Änderung ist aus den beigefügten Planunterlagen vom 20.05.2019 
ersichtlich.  

Anlass für die Flächennutzungsplanänderung auf der Gemarkung Bad Krozingen ist der 
Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan „Geranienweg“. Mit diesem Bebauungsplan 
sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Erstellung einer Kindertagesstätte 
geschaffen werden. 
 
Der Vorentwurf der Flächennutzungsplanänderung wird mit Begründung in der Zeit  
 

vom 12. 06. 2019 bis einschließlich 12. 07. 2019 
 

 
bei der Stadt Bad Krozingen, Bauamt, Zimmer 202, Basler Straße 30, 79189 Bad Krozingen 
und beim Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein, Zimmer 11, Feldkircherstraße 17,  79258 
Hartheim am Rhein während der üblichen Dienststunden öffentlich ausgelegt. 
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die ausgelegten Unterlagen sind zusätzlich 
im Internet unter der Internet-Adresse www.bad-krozingen.de/beteiligungsverfahren 
eingestellt. 
 
Während der Auslegungsfrist können schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
Stellungnahmen bei der Stadt Bad Krozingen, Bauamt, Zimmer 203, Basler Straße 30, 
79189 Bad Krozingen und  beim Bürgermeisteramt Hartheim am Rhein, Zimmer 11, 
Feldkircherstraße 17,  79258 Hartheim am Rhein abgegeben werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahme mitgeteilt wird, ist die Angabe der Anschrift des Verfassers 
zweckmäßig. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen, die außerhalb dieser Auslegungsfrist 
abgegeben werden, bei der Beschlussfassung über die 9. punktuelle Änderung des 
Flächennutzungsplanes unberücksichtigt bleiben können(§ 4 a Abs. 6 BauGB). 
 
 
Hartheim a.R./ Bad Krozingen, 29.05.2019/31.05.2019 
 
Volker Kieber 
Bürgermeister der erfüllenden Gemeinde Bad Krozingen für die 
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Bad Krozingen – Hartheim am Rhein 

http://www.bad-krozingen.de/beteiligungsverfahren

